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Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Fach 

Geschichte SII an der WKGE 

Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit 

von Leistungen sind das Ziel; innerhalb der gegebenen Freiräume sind Vereinbarungen zu 

Bewertungskriterien und deren Gewichtung zu treffen. 

Die Kompetenzerwartungen im Kernlehrplan sind in der Regel in ansteigender Progression und 

Komplexität formuliert. Dies erfordert, dass Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein 

müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, Kompetenzen, die sie in den 

vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Zusammenhängen unter 

Beweis zu stellen (siehe Kernlehrplan Kap. 3). 

Im Sinne der Orientierung an den zuvor formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle in 

Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesene Kompetenzbereiche (Sach-, Methoden-, Urteils-, 

Handlungskompetenz) bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. 

Überprüfungsformen schriftlicher, mündlicher und ggf. praktischer Art sollen deshalb darauf 

ausgerichtet sein, die Erreichung der dort aufgeführten Kompetenzerwartungen zu überprüfen. Ein 

isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte allein 

kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht werden 

(siehe ebenda). 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 

Geschichte hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 

Curriculum die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

beschlossen.  

Verbindliche Absprachen:  

• Für die Erfassung der Leistungen werden die jeweiligen „Überprüfungsformen“ gem. 

Kapitel 3 des Lehrplans (S. 45f.) angewendet. 

• Es gibt ein gemeinsames methodisches Vorgehen bei der Interpretation von Quellen und der 

Analyse von Darstellungen (gem. Schritte der Quelleninterpretation, 

www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de). 

• Klausuren:  

o Erstellung von Klausuraufgaben und Bewertung mit einem Kriterienraster gem. dem 

im Abitur vorgegebenen Bewertungskriterien 

o Unter der Maßgabe gleicher Lernvoraussetzungen sollte die Möglichkeit paralleler 

Klausuraufgaben genutzt werden 

• Sonstige Mitarbeit:  

o Einsatz möglichst vielfältiger Formen zur Überprüfung der Sonstigen Mitarbeit 
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Verbindliche Instrumente: 

1. Als Instrumente für die Beurteilung der schriftlichen Leistung werden Klausuren und ggf. 

Facharbeiten herangezogen: 

 

 

a) Klausuren: 

• In der Einführungsphase wird eine Klausur pro Halbjahr geschrieben; dabei ist darauf zu 

achten, dass die Klausur im 2. Halbjahr rechtzeitig vor der Wahl der Fächer in der 

Qualifikationsphase geschrieben wird. Mit Blick auf die Kurswahlen zur 

Qualifikationsphase können Schülerinnen und Schüler im Einzelfall nach Absprache mit 

Beratungs- und Fachlehrern die 2. Klausur auch als Probeklausur außerhalb der 

Leistungsbewertung schreiben. 

• Die zeitliche Dauer wird festgelegt wie folgt: EF: 2 Ustd., Grundkurs Q1/1, Q1/2: 3 UStd., 

Grundkurs Q2/1: 3 UStd., Grundkurs Q2/2: 3 Zeitstd., Leistungskurs Q1/1, Q1/2: 4 UStd., 

Leistungskurs Q2/1: 4 UStd., Leistungskurs Q2/2: 4,25 Zeitstd.. 

• Klausuren orientieren sich immer am Abiturformat und am jeweiligen Lernstand der 

Schülerinnen und Schüler. 

• Klausuren bereiten die Aufgabentypen des Zentralabiturs sukzessive vor. 

• Die Bewertung der Klausuren erfolgt spätestens ab der Qualifikationsphase mit Hilfe eines 

Korrekturbogens, der gleichzeitig auch als Diagnoseinstrument zu verstehen ist. Das 

Punktesystem orientiert sich unter Berücksichtigung des jeweiligen Lernstandes an den 

Vorgaben des Zentralabiturs (inhaltliche Leistung, gestaffelt in drei Teilaufgaben, 80 %, 

Darstellungsleistung 20 %). 

• Die Notenfestsetzung erfolgt in Anlehnung an das folgende Punkteraster.  

Note 6 5- 5 5+ 4- 4 4+ 3- 3 3+ 2- 2 2+ 1- 1 1+ 

Erreichte 

Punktzahl 

0-

19 

20-

26 

27-

32 

33-

38 

39-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 

85-

89 

90-

94 

95-

100 

• Die Darstellungsleistung entspricht 20 % der Note.  Gehäufte Verstöße gegen die 

sprachliche Richtigkeit führen zu einer Absenkung der Note gemäß APO-GOSt 

entsprechend der für die gesamte SII an der Schule festgelegten Regeln. 

• In der EF kann eine Aufgabe zum Anforderungsbereich III in der ersten Klausur entfallen. 

Bei der Gewichtung der Anforderungsbereiche sind sukzessive die Vorgaben für die 

Abiturklausuren zu berücksichtigen. 

b) Facharbeiten: 

• Die Regelung von § 13 Abs.3 APOGOSt, nach der „in der Qualifikationsphase […] nach 

Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt“ wird, wird 

angewendet. 

2. Als Instrumente für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit gelten folgende Bereiche, die 

individuell ergänzt werden können: 
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• mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch, 

• individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen / Projektformen, 

• von der Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie z.B. die schriftliche Übung 

• von der Schülerin oder dem Schüler vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte 

Elemente zur Unterrichtsarbeit: Präsentationen, Referate, Protokolle 

• Vorbereitung und Durchführung von Podiumsdiskussionen, 

• Vorbereitung von Exkursionen, Archiv- oder Museumsbesuchen, 

• eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, Archiv usw.) und deren Nutzung für den 

Unterricht, 

• Erstellung eines Portfolios im Laufe der Qualifikationsphase, 

• Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Reflexion eines Zeitzeugeninterviews, 

• Beiträge zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten (als Option nach (zweijähriger) 

Absprache in der Fachkonferenz). 

Der Stand der Kompetenzentwicklung in der „Sonstigen Mitarbeit“ wird sowohl durch 

Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als auch durch 

punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt. 

 

Übergeordnete Kriterien: 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern transparent und 

klar sein. Im Verlauf der gymnasialen Oberstufe ist auch in diesem Beurteilungsbereich 

sicherzustellen, dass Formen, die im Rahmen der Abiturprüfungen – insbesondere in den 

mündlichen Prüfungen – von Bedeutung sind, frühzeitig vorbereitet und angewendet werden.  

 Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen 

Formen der Leistungsüberprüfung: 

• Umfang des Kompetenzerwerbs, 

• Grad des Kompetenzerwerbs. 

Konkretisierte Kriterien: 

Kriterien für die Überprüfung und Bewertung der schriftlichen Leistung (Klausuren) 

Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft: 

• Verständnis der Aufgabenstellung, 

• Textverständnis und Distanz zum Text, 

• Sachgerechte Anwendung der Methoden zur Interpretation von Quellen und Analyse von 

Darstellungen (gem. Schritte der Quelleninterpretation, 

www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de), 

• sachgerechte Anwendung und Transfer von Fachwissen, 

• Formulierung selbstständiger, angemessener, triftiger Urteile, 

• sprachliche Richtigkeit und fachsprachliche Qualität der Darstellung. 

Diese Kriterien werden für die einzelne Klausur in den Erwartungshorizonten konkretisiert.  

Kriterien für die Überprüfung und Bewertung von Facharbeiten 
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Die Beurteilungskriterien für Klausuren werden auch auf Facharbeiten angewendet. Darüber hinaus 

ist ein besonderes Augenmerk zu richten auf die folgenden Aspekte: 

1. Inhaltliche Kriterien: 

• Genauigkeit und Stringenz der Fragestellung, 

• Zuverlässigkeit des historischen Wissens und Könnens, 

• Gründlichkeit und Selbstständigkeit der Recherche, 

• Perspektivenbewusstsein, Perspektivenwechsel, 

• Eigenständigkeit des Ergebnisses, 

• Grad der Reflexion des Arbeitsprozesses. 

 

2. Methodische Kriterien: 

• Methodisch sicherer Umgang mit Quellen und Darstellungen (Unterscheidung, 

Fragestellungen, Funktion im Gedankengang), 

• Gliederung: Funktionalität, Plausibilität. 

3. Formale Kriterien: 

• sprachliche Qualität, 

• sinnvoller und korrekter Umgang mit Zitaten, 

• sinnvoller Umgang mit den Möglichkeiten des PC (z.B. Rechtschreibüberprüfung, 

Schriftbild, Fußnoten, Einfügen von Dokumenten, Bildern etc., Inhaltsverzeichnis), 

• Korrekter Umgang mit Internetadressen (mit Datum des Zugriffs), 

• vollständiges, korrektes, übersichtliches und nach Quellen und Darstellungen sortiertes 

Verzeichnis der verwendeten Quellen und Darstellungen. 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Mitarbeit 

Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft: 

• Umfang des Kompetenzerwerbs:  

o Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit,  

o Eigenständigkeit der Beteiligung. 

• Grad des Kompetenzerwerbs:  

o Sachliche und (fach-)sprachliche Angemessenheit der Beiträge, 

o Reflexionsgehalt der Beiträge und Reflexionsfähigkeit gegenüber dem eigenen 

Lernprozess im Fach Geschichte; 

o Umgang mit anderen Schülerbeiträgen und mit Korrekturen; 

o Sachangemessenheit und methodische Vielfalt bei Ergebnispräsentationen. 

Überprüfungsformen 

Im Rahmen der Kompetenzerwartungen gibt es eine Vielzahl von Aufgabenstellungen, die von der 

Lehrkraft  - auch mit Blick auf die individuelle Förderung – zur Überprüfung eingesetzt werden 

können. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese von den  Schülerinnen und Schüler im Rahmen der 

Leistungsbewertung ausreichend eingeübt werden können.  
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Der Kernlernplan nennt besonders folgende Überprüfungsformen: 

Überprüfungsform Kurzbeschreibung 

1. Ermittlung und 

Charakterisierung eines 

historischen Problems 

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren ein historisches 

Problem oder stellen eine Frage, die zu einem historischen 

Problem, einem historischen Sachverhalt oder Zusammenhang 

führt. 

2. Kritische Analyse zur 

Erschließung einer Quelle 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an Quellen, d.h. sie rekon-

struieren aus Quellen historische Sachverhalte und 

Problemstellungen, indem sie historische Zeugnisse 

quellenkritisch erschließen und dem gegebenen Material 

historische Information entnehmen. Sie unterscheiden 

unterschiedliche Quellenarten und -gattungen. Die 

quellenkritische Analyse ist Voraussetzung zur Erschließung einer 

Quelle und damit der erste Schritt bei deren Interpretation. 

3. Analyse von Darstellungen Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an Deutungen von 

Geschichte. Sie analysieren Darstellungen, indem sie erschließen 

und darstellen, wie eine Autorin bzw. ein Autor historische 

Sachverhalte deutend darlegt. 

4. Zusammenhängende Deutung 

von historischen Sachverhalten 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Deutungen von 

Geschichte (eigene Narrationen) auf der Grundlage von Quellen 

und analysierten Darstellungen. Sie zeigen Intention(en) und 

Perspektive der jeweiligen Autorin bzw. des jeweiligen Autors 

auf, überprüfen die Schlüssigkeit der Aussagen und 

Argumentation, beurteilen die Textaussagen im größeren 

historischen Kontext und formulieren ggf. eine eigene 

Einschätzung (Sachurteil). Dabei stellen sie Verknüpfungen zu 

anderen historischen Zeugnissen her und ordnen das Beschriebene 

in einen umfassenderen Zusammenhang von Ursachen und 

Wirkungen ein.  

5. Kriteriengeleitete Bewertung 

historischer Sachverhalte und 

Zusammenhänge 

Die Schülerinnen und Schüler bewerten einen historischen 

Sachverhalt, indem sie die Legitimität von Intentionen und 

Handeln historischer Akteure nach zeitgenössischen und gegen-

wärtigen Wertmaßstäben darlegen, ihre Kriterien offenlegen und 

diese Urteile voneinander unterscheiden. Dabei wird reflektiert ein 

Bezug von Phänomenen aus der Vergangenheit zur eigenen 

Person oder Gegenwart hergestellt und so der eigene historische 

Standpunkt bestimmt. 

6. Erörterung eines historischen 

Problems 

Die Schülerinnen und Schüler erörtern ein historisches Problem, 

indem sie das Für und Wider argumentativ abwägen und auf 

dieser Grundlage eine Position entwickeln. 

7. Erstellung von historischen 

Beiträgen verschiedener Art für 

die Nutzung im historischen 

Diskurs 

Die Schülerinnen und Schüler stellen historische Sachverhalte im 

adäquaten Zusammenhang dar, indem sie diese mit 

fachspezifischen Begriffen, problemorientiert und in narrativer 

Triftigkeit fokussiert zum Ausdruck bringen. Mit solchen 

Deutungen nehmen sie am öffentlichen Diskurs über Geschichte 

teil und positionieren sich begründet zu historischen Streitfragen. 

 

 


